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STADT KALKAR 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 078 – Erweiterung Freizeitpark 
Wunderland 
 
 
Teil A 
Auswertung der Anregungen aus den frühzeitigen  
Beteiligungsverfahren 
 
 
 
A.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
  
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein Duisburg 17.06.2014 
2 LVR – Amt f. Bodendenkmalpflege im Rheinland Bonn 04.07.2014 
3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr 
Düsseldorf 04.07.2014 

4 Kreisverwaltung Kleve Kleve 08.07.2014 
5 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 

Duisburg 
Duisburg 14.07.2014 

6 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau 
und Energie 

Arnsberg 14.07.2014 

7 Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 18.07.2014 
8 Straßen NRW, Außenstelle Wesel Wesel 18.07.2014 
9 Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 28.07.2014 

 
Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einem Beschlussvorschlag versehen.  
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1 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein, Stellungnahme  
vom 17.06.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine etwaige Errichtung einer solchen Landebrücke ist nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplans, da das Plangebiet keinen direkten Zugang zum Wasser hat. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Stellung-
nahme vom 04.07.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine entsprechende archäologische Sachverhaltsermittlung wurde in Auftrag gegeben. 
Die Ergebnisse liegen vor und wurden zusammenfassend in den Bebauungsplan über-
nommen. 

Es wurden im Zuge der archäologischen Sachverhaltsermittlung keine Hinweise auf die 
vermutete hochmittelalterliche Hofstelle entdeckt. 

Der LVR hat daraufhin mitgeteilt, dass er eine Erweiterung der Untersuchungsflächen 
nicht für erforderlich halte. Gegen die geplante Bebauung bestünden keine weiteren Be-
denken (E-Mail LVR vom 17.4.2015). 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistu-
gen der Bundeswehr, Stellungnahme vom 04.07.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bauliche Anlagen über 20 m Höhe sind im Plangebiet nicht zulässig. Die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe beträgt 28 m über NHN, entsprechend je nach Lage im Plangebiet 
ca. zwischen 10 - 12 m über Grund. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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4 Kreisverwaltung Kleve, Stellungnahme vom 08.07.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zur Unteren Landschaftsbehörde 

Die angesprochenen Untersuchungen wurden durchgeführt. Die wesentlichen Ergeb-
nisse wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung wurden die bekannten Steinkauzreviere bestätigt. 
Durch das beauftragte Büro wurden so genannte CEF-Maßnahmen erarbeitet, durch die 
die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt werden kann. Die Lage und Ausgestaltung der Maßnah-
men wurde bereits mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt. 

 

Zur Unteren Immissionsschutzbehörde 

Das geforderte Schallgutachten wurde erarbeitet. 

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass eine Erweiterung des Freizeitparks mit den 
berücksichtigten Nutzungen schalltechnisch verträglich ist. 

 

Zur Unteren Wasserbehörde 

Die genannten Gutachten, ein Boden- und Versickerungsgutachten und ein Entwässe-
rungskonzept, wurden erstellt und deren Ergebnisse im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Da der mittlere Höchstgrundwasserstand die Entwässerung über Versickerungseinrich-
tungen erlaubt, sollen diese im Falle der Parkplatzflächen über die belebte Bodenzone 
in flach angelegte Mulden und durchlässige Befestigungen der Fahrstreifen und Park-
stände erfolgen. Hierbei ist zu beachten, dass für den Oberbau (Tragschichten) nur für 
Wasserschutzzonen geeignete Primärbaustoffe verwendet werden. Die Fahrgassen 
können in Rasenfugenpflaster oder Rasengittersteinen mit entsprechendem Speicher-
volumen im Unterbau mit Entwässerung über belebte Bodenzonen angelegt werden, die 
Parkstände können in Schotterrasen mit einer Drainageschicht und Ableitung in Mulden 
hergestellt werden. 

Für die Dachfläche soll eine Versickerungsmulde in Form eines Beckens mit Rückhal-
tung und ggf. Überlauf in den Graben erstellt werden. Diese Fläche wird im Bebauungs-
plan überlagernd als Fläche für Entsorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „RV“ für 
Regenwasserversickerung festgesetzt. 
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Zur Brandschutzdienststelle 

Die Löschwasserversorgung ist gewährleistet. Sie wird über insgesamt sechs städtische 
Unterflurhydranten sowie weitere fünf Feuerlöschbrunnen nach DIM auf dem Gelände 
des bestehenden Freizeitparks sichergestellt. 

Die Entfernung zur nächsten Löschwasserentnahmemöglichkeit beträgt rund 100 m Luft-
linie. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
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5 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg, 
Stellungnahme vom 14.07.2014 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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6 Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie, 
Stellungnahme vom 14.07.2014: 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ein entsprechender Hinweis befindet sich auf der Planzeichnung. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. 
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7 Bezirksregierung Düsseldorf, Stellungnahme vom 18.07.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu den Belangen des Luftverkehrs 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da weite Teile der Planfläche ausschließlich für Freiluftveranstaltungen genutzt werden, 
die auch heute schon dort stattfinden, ist davon auszugehen, dass auch weiterhin po-
tenzielle Notlandeflächen erhalten bleiben. 

 

Zu den Belangen des Gewässerschutzes 

Die relevanten Vorschriften zur Überschwemmungsthematik werden befolgt. Entspre-
chende Hinweise und Ausführungen werden in die Planzeichnung sowie die Begründung 
aufgenommen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadt Kalkar  Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 078 – Erweiterung Freizeitpark Wunderland 
Auswertung der Anregungen 

36 
 



Stadt Kalkar  Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 078 – Erweiterung Freizeitpark Wunderland 
Auswertung der Anregungen 

37 
 

 
 
 
 



Stadt Kalkar  Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 078 – Erweiterung Freizeitpark Wunderland 
Auswertung der Anregungen 

38 
 

8 Straßen NRW, Stellungnahme vom 18.07.2014 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine weitere Anbindung an die Landesstraße ist derzeit nicht geplant. Die Zufahrt ins 
Plangebiet erfolgt über die Hauptzufahrt in den Freizeitpark. 

Das geforderte Planzeichen für Bereiche ohne Zufahrt wird eingefügt. 

Der Anregung nach Einfriedung entlang der Straße wird gefolgt. Dies betrifft aber nicht 
die Ebene der Bauleitplanung, sondern die nachfolgende Genehmigungsebene. 

Der Bitte um nachrichtliche Darstellung der Verbotszone kann nachgekommen werden. 
Deren Einhaltung wiederum betrifft ebenfalls die nachgelagerten Planungsebenen. 

Die Zuführung von Oberflächenwasser auf das Straßengrundstück wird im Zuge der vor-
liegenden Bauleitplanung nicht vorgesehen. Es handelt sich aber auch hier um eine 
Frage, die außerhalb des Regelungsgegenstands des Bebauungsplans liegt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungungen wird teilweise gefolgt. 
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9 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 33, Stellungnahme vom 
28.07.2014 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die genannten Flurstücke 173 und 174 wurden aus dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans herausgenommen. 

Die Abstandsvorgaben der Deichschutzverordnung werden eingehalten. Hierzu wurde 
eine direkte Abstimmung mit dem Deichverband Xanten-Kleve durchgeführt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 

 
 
A.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen, Hinweise oder Anregungen ab-
gegeben 
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Teil B 
Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren  
 
 
 
B.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Wasser- und Schifffahrtsamt 
Duisburg-Rhein 

Duisburg 23.07.2015 

2 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Kleve 28.07.2015 

3 Straßen NRW, Außenstelle 
Wesel 

Wesel 28.07.2015 

4 Deichverband Xanten – 
Kleve 

Kleve 03.08.2015 

5 Stadtwerke Kalkar Kalkar 21.08.2015 
6 Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf 31.08.2015 

7 Kreisverwaltung Kleve Kleve 04.09.2015 

 
 
Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einem Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein, Stellungnahme 
vom 23.07.2015 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine bauliche Anlage innerhalb eines Überschwemmungsbereichs bedürfte einer was-
serrechtlichen Genehmigung. Der Bebauungsplan hingegen bedarf keiner Zustimmung 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes. 

Das Plangebiet hat keinen direkten Zugang zum Wasser. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr, Stellungnahme vom 28.07.2015 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bauliche Anlagen über 30 m Höhe sind im Plangebiet nicht zulässig. Die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe beträgt 28 m über NHN, entsprechend rund 12 m über Grund. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3 Straßen NRW, Außenstelle Wesel, Stellungnahme vom 
28.07.2015 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1: Eine weitere Anbindung an die Landesstraße ist nicht geplant. Die Zufahrt ins Plan-
gebiet erfolgt von Süden über die Hauptzufahrt in den Freizeitpark. Die im Master-
plan/Nutzungskonzept genannte Notzufahrt zur Stellplatzanlage von der L 8 dient nicht 
der Erschließung des Plangebiets. 

Zu 2: Das geforderte Planzeichen für Bereiche ohne Zufahrt wurde bereits zur öffentli-
chen Auslegung des Planentwurfs eingefügt. Die Lesbarkeit des Planzeichens wurde 
überarbeitet. 

Zu 3: Der Anregung nach einer Einfriedung entlang der Straße wird gefolgt. Deren Um-
setzung betrifft aber nicht die Ebene der Bauleitplanung, sondern die nachfolgende Ge-
nehmigungsebene. 

Zu 4: Der Anregung wird gefolgt. Es handelt sich aber auch hier um eine Frage, die 
außerhalb des Regelungsgegenstands des Bebauungsplans liegt. 

Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Zufahrt ins Sondergebiet von der 
L 8 ist durch die Festsetzungen im Bebauungsplan ausgeschlossen. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
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4 Deichverband Xanten – Kleve Stellungnahme vom 03.08.2015 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1: Die erforderlichen deichaufsichtlichen Genehmigungen werden im Zuge der jewei-
ligen nachgelagerten Fachplanung eingeholt. 

Die Abstandsvorgaben der Deichschutzverordnung werden eingehalten. Hierzu wurde 
eine direkte Abstimmung mit dem Deichverband Xanten-Kleve durchgeführt. 

Ein Einwachsen des Bewuchses in den vorhandenen Grenzzaun der Deichschutzzone 
I ist aufgrund der Art der Maßnahme nicht zu befürchten. Entsprechende Pflegemaß-
nahmen werden aber im Zuge der Ausführung auch im Hinblick auf diesen Aspekt durch-
geführt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
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5 Stadtwerke Kalkar Stellungnahme vom 21.08.2015 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hinweise werden im Zuge der Erschließungs- bzw. Tiefbauplanung berücksichtigt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 WG: BPL Nr. 078 Freizeitpark Wunderland Kalkar/Erweiterung, 4. Änderung; Az:  
53.01.04.04-295/2015-Wi/Z 

----- Weitergeleitet von Ute Reinhard-Schmidt/Kalkar/DE am 31.08.2015 09:32 ----- 

Von: "Zimmerhofer, Kirsten" <Kirsten.Zimmerhofer@brd.nrw.de> 
An: "info@kalkar.de" <info@kalkar.de>,  
Datum: 31.08.2015 09:28 
Betreff: BPL Nr. 078 Freizeitpark Wunderland Kalkar/Erweiterung, 4. Änderung; Az:  

53.01.04.04-295/2015-Wi/Z 

Stadt Kalkar 
  
Bebauungsplan Nr. 078 Freizeitpark Wunderland Kalkar/Erweiterung, 4.  
Änderung 
  
Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentl. Belange gem. § 4 (2)  
BauGB 
  
Ihr Schreiben vom 17.07.2015; Az: FB 2 61-1-0 
  
  
  
Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme 
gebeten. 
  
  
Hinsichtlich  der  Belange  des  Verkehrs  (Dez.  25)  ergeht 
 folgende Stellungnahme: 
  
-     Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
  
Es bestehen keine Bedenken. 
  
  
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenord-
nung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
  

An : 
Kopie: 
Blindkopie: 
Betreff: 
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Von dem BPlan-Entwurf ist auch das Flurstück 171 in der Gemarkung Wissel-

ward, Flur 2 betroffen. Hierbei handelt es sich um Deichfläche. Deshalb ist diese 

Fläche aus dem BPlan auszuschließen. 
  
  
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 
  
Gegen die 4. Änderung des BPL Nr. 078 bestehen aus meiner Sicht keine Be-

denken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Boden-

denkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bun-

des stehen. 
  
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht 
bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpflege im Rhein-
land-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, 
sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
  
- Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
  
- Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  
- Nicht berührt. 
  
  
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme: 
  
Hochwasserschutz 

Gegen die 4. Änderung des BPL Nr. 078 der Stadt Kalkar habe ich keine grund-

sätzlichen Bedenken. Die Stellungnahme vom 18.07.2014 hat weiterhin Bestand 

und ist unbedingt zu beachten. 
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Ich weise nochmals darauf hin, dass in der Deichschutzzone I (Hochwasser-

schutzanlage + 4 m) keine baulichen Maßnahmen durchgeführt werden dürfen 

und ansonsten die Deichschutzverordnung zu beachten ist.  
  
  
ÜSG/HWRM 
Das Vorhaben befindet sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Verbindung mit 

§ 112 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-

schwemmungsgebiet, für das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 WHG). 
  
Ich weise ich darauf hin, dass im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements 
(HWRM) als Instrument des vorsorgenden Hochwasserschutzes Risikogebiete 
identifiziert wurden, die ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko aufweisen. 
Der Rhein ist ein solches Risikogebiet bzw. Risikogewässer. Für die ermittelten 
Risikogebiete wurden bis Ende 2013 Hochwassergefahren- und Hochwasserri-
sikokarten für verschiedene Hochwasserszenarien erstellt. Diese Karten finden 
Sie auf der Internetseite: http://www.flussgebiete.nrw.de/in-
dex.php/HWRMRL/Risiko-_und_Gefahrenkarten. 
  
Ferner weise daher darauf hin, dass die beplanten Bereiche innerhalb der Ge-
biete liegen, welche bei einem hohen (HQ10), mittleren (HQ100) und einem ext-
remen Hochwasserereignisses (HQ1000) des Rheins durch Versagen von 
Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. 
  
 
Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts- und Na-
turschutzes, der Wasser- und Abfallwirtschaft und des Immissionsschutzes im 
Zuständigkeitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51 – 54) der Bezirksregie-
rung Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich Sie durch die zuständigen unteren 
Umweltbehörden o.g. Aufgabenbereiche prüfen und bewerten zu lassen. 
  
Ansprechpartner: 
• Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 
Herr Dohmes, Tel. 0211/475-3700, Email: rudolf.dohmes@brd.nrw.de 
• Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung (Dez. 33) 
Herr Wilden, Tel. 0211/475-9845, Email: Ralf.Wilden@brd.nrw.de 
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, Email: barbara.borgmann@brd.nrw.de 
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
Frau Bäcker-Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, Email: heidi.baecker-kir-
bach@brd.nrw.de  

  
Hinweis:  
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düs-
seldorf als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen 
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Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren ob-
liegt. Andere Dezernate / Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterla-
gen daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späte-
ren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend ge-
macht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 
  
  
Im Auftrag gez. 

Kirsten Zimmerhofer  

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 53 - Immissionsschutz 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

Tel.:  0211 / 475-9344 
Mail: kirsten.zimmerhofer@brd.nrw.de  
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html und 
http://www.brd.nrw.de/wirueber-
uns/PDF/Koordinierung_von_Stellungnahmen_Gewu enschte-Form-der-Unter-
lagen.pdf 
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6 Bezirksregierung Düsseldorf, Stellungnahme vom 31.08.2015 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung (Dez. 33) 

Das genannte Flurstück befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans. 

 

Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

Eine Beteiligung der genannten Behörde hat stattgefunden. 

 

Belange des Gewässerschutzes (Dez 54) 

Die relevanten Vorschriften zur Überschwemmungsthematik werden befolgt. Entspre-
chende Hinweise wurden bereits zur Entwurfsfassung in die Planzeichnung sowie die 
Begründung aufgenommen. 

Die jeweiligen unteren Umweltbehörden wurden an der Planung beteiligt. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
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7 Kreisverwaltung Kleve, Stellungnahme vom 04.09.2015 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Unteren Landschaftsbehörde 

Zu 5.1: Der Anregung wird gefolgt. Der LBP wurde entsprechend ergänzt. Der Bebau-
ungsplan enthielt bereits die Verortung der Erhaltungsmaßnahme. Teile der Flächen 
zum Erhalt der Hecken befinden sich innerhalb von Bereichen mit dem Planzeichen zur 
Neuanpflanzung der Randeingrünung. Das erfolgt aufgrund der teilweisen Kleinflächig-
keit der Bereiche und aus Gründen der Lesbarkeit und Klarheit der Planzeichnung. 

Zu 5.2: Der Anregung wird gefolgt. Die Flächengrößen in den Tabellen wurden geändert. 
Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung. 

Die 47 Bäume wurden, wie angeregt, in Tabelle 3 des LBP ergänzt. Das trifft auch auf 
die genannte Weißdornhecke zu. 

Die Bilanz im genannten nördlichen Bereich berücksichtigt die zur Zeit der Bestandsauf-
nahme angetroffenen Biotoptypen. Würde man, wie angeregt, statt Feldweg und Hecke 
Acker annehmen, würde man die gerodeten Strukturen auch bilanztechnisch unter den 
Tisch fallen lassen, was nicht im Sinne der Unteren Landschaftsbehörde sein kann. An 
der gewählten Biotoptypenzuordnung im Bestand wird also festgehalten. In der Bilanz 
des Planungszustandes wurde die aktuelle Situation der Rodung berücksichtigt. 

Gefolgt wird dem Antragsteller bei der nördlichen Kompensationsfläche. Hier wird Grün-
land statt Acker in die Bilanzierung eingestellt. 

Die externe Ausgleichsfläche wurde bereits konkret benannt. Der geforderte Übersichts-
plan wird nachträglich in den LBP eingefügt. Das Thema der grundbuchlichen Eintragung 
wird zur Kenntnis genommen. Es betrifft nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung. 

Nicht gefolgt wird dem Antragsteller, was die Festsetzung der externen Maßnahme an-
geht. Die Fläche befindet sich zwar in unmittelbarer Nähe zum vorliegenden Bebauungs-
plan, jedoch außerhalb eines Bebauungsplans, womit der genannte § 9 (1a) BauGB 
nicht greift. Es besteht lediglich die Möglichkeit einer vertraglichen Regelung zur Durch-
führung der notwendigen Maßnahmen. Die grundbuchliche Eintragung der geplanten 
Maßnahmen auf der externen Ausgleichsfläche zu Gunsten des Kreis Kleves oder der 
Stadt Kalkar wird aber zugesichert.  

Bei den weiteren Ausführungen zur externen Maßnahme scheint es sich um ein Miss-
verständnis zu handeln. Geplant ist eine Extensivwiese und keine Obstwiese. Die ge-
plante Obstwiese befindet sich im Norden des Plangebiets.  

Der Hinweis auf eine Änderung des FNP wird zur Kenntnis genommen. Ob sie erfolgt, 
wird nicht im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan zu regeln sein. Da 
aber der Bebauungsplan die Fläche der geplanten Obstwiese ebenfalls als SO festsetzt, 
zuzüglich einer überlagernden Festsetzung für Maßnahmen für Natur und Landschaft, 
ist der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt. 

Der Argumentation im Hinblick auf einen Korrekturfaktor in der Eingriffsbilanz wegen 
Störungen im Kompensationsbereich kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der hohen 
Verlärmung tagsüber durch das permanente Transportband des Kies- und Betonwerkes 
sowie die menschliche Anwesenheit im Bereich des Wunderlandes ist das Plangebiet 
für Gänse als Äsungsfläche bereits wenig geeignet. Die aufgeführten Veranstaltungen 
werden tagsüber stattfinden. Aufgrund der bereits bestehenden hohen Verlärmung 



Stadt Kalkar  Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 078 – Erweiterung Freizeitpark Wunderland 
Auswertung der Anregungen 

66 
 

durch das Förderband und die über einen längeren Zeitraum nachgewiesene Nutzung 
der unmittelbar daneben liegenden Bruthöhle durch Steinkäuze ist nicht davon auszu-
gehen, dass seltene Ereignisse wie das Dragster-Rennen zu einer Störung der Stein-
käuze führen, da die Steinkäuze offensichtlich an Lärm über Tag gewöhnt sind. Da auf 
dem Gelände nachts keine Veranstaltungen stattfinden, ergeben sich für die Fläche der 
CEF-Maßnahmen keine Veränderungen gegenüber der heutigen Situation. 

Zu den landespflegerischen Maßnahmen: M1- Der Anregung nach freiem Wuchs der 
festgesetzten Hecke wird gefolgt. Es handelt sich aber lediglich um eine redaktionelle 
Anpassung im LBP, da die konkrete Maßnahme ohnehin in der genannten Ausführung 
geplant war. 

M2- Der Hinweis auf Berücksichtigung bestehender Bäume bei der Parkplatzplanung 
wird zur Kenntnis genommen. Eine Ausführungsplanung liegt für den Parkplatz noch 
nicht vor. 

M4- wird zur Kenntnis genommen. Vollständige Einsaat wird auch nirgendwo genannt. 
Zur Erhöhung des Nahrungsangebotes des Steinkauzes sollen einige Streifen umgebro-
chen und mit einer entsprechenden Saatgutmischung eingesät werden. 

M5- Entgegen der Auffassung des Antragstellers ist die bereits existierende Obstwiese 
nicht als abgängig zu betrachten. Sie wird nach Rücksprache mit dem Naturschutzzent-
rum im Kreis Kleve e.V. weiterhin gepflegt und dient dem Steinkauz als Lebensraum. 
Die neu anzulegende Obstwiese vergrößert diesen Bereich also und ist funktional im 
Zusammenhang mit der bereits vorhandenen zu sehen. Insofern ist die neue Obstwiese 
auch nicht als zu kleinflächig anzusehen. Der Hinweis auf die Nutzung als Extensivwiese 
dient insbesondere dazu, eine intensive Pflege der Wiese unterhalb der Obstbäume zu 
vermeiden. 

 

Zur Unteren Landschaftsbehörde bzgl. des Artenschutzes 

Eine mögliche Geländeaufhöhung ist nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plans. 

Bzgl. des genannten Dragster-Rennens und der damit zusammenhängenden Lärmku-
lisse wird der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ergänzt. 

Der genannte Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde der Kreisverwaltung in der Zwi-
schenzeit zur Verfügung gestellt. 

Einen darüber hinausgehenden artenschutzrechtlichen Begleitplan gibt es nicht. Es han-
delt sich um einen falschen Begriff in der Entwurfsbegründung, der inzwischen ersetzt 
wurde. 

Der Kreisverwaltung wurden zudem zwischenzeitlich die in der Entwurfsbegründung zi-
tierte FFH-Vorprüfung sowie die Artenschutzrechtliche Prüfung vorgelegt. Eine Stellung-
nahme seitens der Kreisverwaltung dazu ist nicht erfolgt. 

Dem Hinweis auf Darstellung der CEF-Maßnahmen im Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag wird nachgekommen. 

Die Auffassung, dass es sich um von der Eingriffsbilanzierung unabhängige Maßnah-
men handeln muss, wird nicht geteilt. Es ist gängige Praxis, CEF-Maßnahmen auch in 
der Bilanz zur Eingriffsregelung als multifunktionale Kompensationsmaßnahme zu be-
rücksichtigen. Die CEF-Maßnahme zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie 
vorgezogen, also vor Realisierung des Bebauungsplans, durchzuführen ist. 
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Die Formulierung, dass die Fläche auch nach dem Eingriff als Nahrungshabitat zur Ver-
fügung stehe, wird in der Begründung klarstellend ergänzt. 

Die Darstellung, inwieweit das vorhandene Gebäude von Fledermäusen bzw. Gebäude-
brütern genutzt wird, ist bereits in der ASP enthalten. 

Der angeregten Nennung der Anzahl der Nist- bzw. Fledermauskästen und die Orte wo 
sie ausgebracht werden, kann nicht gefolgt werden. Es handelt sich um eine Angebots-
planung, bei der noch gar nicht klar ist, ob und in welchem Umfang Gebäude errichtet 
werden. Eine Konkretisierung des Hinweises in der ASP ist somit hinfällig. 

Nach Auffassung der Gutachterin, der sich die Stadt Kalkar anschließt, handelt es sich 
bei der vorliegenden Fläche um keine Ruhestätte der genannten Gänsearten. Diese be-
vorzugen gemäß gemachter Beobachtungen die umliegenden Äcker und Wiesen. CEF-
Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

 

Zur Unteren Wasserbehörde 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

 

Zur Unteren Immissionsschutzbehörde  

Zur Bewertung betrieblicher Lärm: Der Hinweis, dass es einer zeitlichen Begrenzung 
emissionsintensiver Veranstaltungen als seltene Ereignisse bedarf, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Stadt schließt sich dieser Auffassung an. 

Der Hinweis auf eine Konkretisierung der Schallprognose mit Bezug auf die tatsächli-
chen Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines Neubauvorhabens für die Indoorsport-
anlage wird zur Kenntnis genommen. Dies kann nur auf einer nachgelagerten Genehmi-
gungsebene erfolgen. 

Die Gesamtbetrachtung einer vollständigen Lärmkulisse aus verschiedenen Lärmarten 
und –quellen (Verkehrslärm, Gewerbelärm, Freizeitlärm; Sportanlagenlärm) ist immissi-
onsschutzfachlich nicht vorgesehen, da für jede Lärmart eine andere Rechtsgrundlage 
gilt, die jeweils eigene Grenz-, Richt- oder Orientierungswerte vorgibt. 

Die Beurteilung der mit der vorliegenden Bauleitplanung zusammenhängenden Schal-
limmissionen erfolgt auf Grundlage der Freizeitlärmrichtlinie. Die hier angesprochene 
mögliche Überschreitung der Richtwerte der TA Lärm bei einem Dragster-Rennen inkl. 
einer Betrachtung der Vorbelastung ist zum einen deshalb nicht relevant, weil die TA 
Lärm für das genannte Dragster-Rennen nicht einschlägig ist. Zum anderen wird das 
Dragster-Rennen als Sonderfall, also als seltenes Ereignis, nicht als Normalfall betrach-
tet. 

Da der Antragsteller mit Bezug auf das Schallgutachten aber darlegt, dass die Lärmpe-
gel an den untersuchten Immissionsorten um mehr als 10 dB(A) unterhalb der Richtwerte 
liegen und sich die Immissionsorte somit außerhalb des Einwirkungsbereichs des Vor-
habens befinden, ist hier keine weitere Abwägung erforderlich. 

Der Empfehlung eines Ausschlusses von Wohnnutzungen wird bereits gefolgt. Der Be-
bauungsplan lässt keine Wohnnutzung zu. 

Zur Bewertung Verkehrslärm: Eine mögliche weitere Parkplatzplanung südlich der L 8 
ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Verkehrs- und Schallprognosen 
für solche Zukunftsszenarien kann der vorliegende Bebauungsplan nicht erbringen. Der 
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Auffassung, dass eine erneute Schalluntersuchung im Fall eines weiteren Parkplatzes 
notwendig wäre, schließt sich die Stadt Kalkar an. 

Der Empfehlung einer ergänzenden textlichen Festsetzung zur Regelung seltener Ereig-
nisse kann aus rechtlichen Gründen nicht gefolgt werden. Für die Festsetzung zeitlicher 
Regelungen fehlt es an einer Rechtsgrundlage. Der Bebauungsplan hat sich an den vor-
gegebenen Festsetzungskatalog des § 9 BauGB zu halten. Für die Gemeinden besteht 
kein Festsetzungsfindungsrecht. Die Einschränkungen in Bezug auf Lärmentwicklung in 
Bebauungsplänen beziehen sich auf Nutzungsvorgaben und bauliche bzw. technische 
Regelungen. Zeitliche Beschränkungen sind bauplanungsrechtlich nicht regelbar, weder 
was Nutzungs- oder Öffnungszeiten angeht noch was eine Deckelung der Anzahl zuläs-
siger Veranstaltungen pro Jahr angeht. 

Die Einhaltung der gutachterlich vorgegebenen Einhaltung seltener Ereignisse erfolgt 
auf der Genehmigungsebene. 

Der Hinweis auf die Wohnnutzung Griether Straße 138 wird zur Kenntnis genommen. 
Auch hier gilt, dass die konkrete Umsetzung der Auflösung der Wohnnutzung außerhalb 
der Ebene des Bebauungsplans liegt. 

 

Zur Unteren Bodenschutzbehörde 

Die Auffassung der Behörde zur Ausführung des Parkplatzbaus wird geteilt. Eine kon-
krete Zonierung in Teilflächen war zur Zeit der Entwurfserstellung noch nicht möglich, da 
es noch keine technische Tiefbauplanung gab und bis heute nicht gibt. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen und aufgegriffen, sobald die Planung zur Errichtung der 
Stellplatzanlage aufgenommen wird. 

Der Empfehlung einer Aufnahme der Bodenschutzmaßnahmen in den Bebauungsplan 
wird dahingehend gefolgt, dass die bodenkundliche Baubegleitung als Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen wird. Die Notwendigkeit einer textlichen Festsetzung wird 
nicht gesehen, zumal die Maßnahmen aufgrund der bisher fehlenden Parkplatzplanung 
noch nicht die für eine Festsetzung notwendige Bestimmtheit aufweisen. Außerdem gilt 
auch hier, dass die Festsetzung einer bodenkundlichen Baubegleitung voraussichtlich 
planungsrechtlich nicht möglich - weil zu unbestimmt – und ohne Rechtsgrundlage im 
Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB wäre. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kentnnis genommen. 

Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 

 

 
B.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Anregungen zu 
o.g. Planung vorgebracht worden. 




